Angenommen durch Beschluss der Kommission der Zollunion 
vom 18. Juli 2010 № 287
 
Verfahren zum Ausfüllen der Passagierzollerklärung 
 
Abschnitt 1 Allgemeines 
 
1. Dieses Verfahren zum Ausfüllen der Passagierzollerklärung wurde gemäß Artikel 355 des Zollgesetzbuches der Zollunion ausgearbeitet.
         2. Das Formular der Passagierzollerklärung (weiter – die Zollerklärung) besteht aus dem Hauptformular und dem Zusatzformular «Anmeldung von Bargeld und/oder Geldinstrumenten» (weiter – Bargeldanmeldung), welches Anhang zum Hauptformular der Zollerklärung ist und in den durch dieses Verfahren bestimmten Fällen auszufüllen ist.
         3. Das Formular der Zollerklärung hat Abmessungen von 148 x 210 mm (Format А5) oder 210x296 (Format А4), ist gedruckt in Druckereien oder mittels elektronischer Druckgeräte. 
         Die Formulare der Zollerklärung können auch unter Verwendung von selbstkopierendem Papier hergestellt sein.
4. Der Anmelder füllt die Zollerklärung klar und deutlich handgeschrieben oder unter Nutzung elektronischer Druckertechnik aus, und gibt dabei in den Feldern der Zollerklärung die Angaben zu den über die Zollgrenze der Zollunion (weiter – die Zollgrenze) verbrachten Waren und andere, gemäß der Zollgesetzgebung der Zollunion für Zollzwecke erforderlichen Daten an. 

Die Vorlage einer elektronischen Kopie der Zollerklärung sowie einer  Zollerklärung in elektronischer Form sind nicht erforderlich. 
5. Die Angaben werden ausgefüllt in der Amtssprache des Mitgliedsstaates der Zollunion, in Russisch oder Englisch, sowie mit Erlaubnis der Zollstelle auch in einer anderen Sprache, deren die Zollbeamten mächtig sind. 
         6. Falls ein Formular der Zollerklärung  (weiter - Hauptblatt) nicht ausreichend ist, um die Angaben für alle verbrachten Waren zu vermerken, wird die notwendige Anzahl an Zollerklärungsformularen verwendet  (weiter – Zusatzblätter).
       Unter Nutzung von Zusatzblättern der Zollerklärung  können auch Angaben zu Waren deklariert werden, die laut Unterpunkten 3.1, 3,3 des Punktes 3 und Punkt 4 der Zollerklärung  anzugeben sind. 
         Das Ausfüllen der Punkte auf den Zusatzblättern erfolgt nach den Ausfüllungsregeln der entsprechenden Punkte auf dem Hauptblatt.
         Die ausgefüllten Zusatzblätter sind untrennbarerer Bestandteil der Zollerklärung.
7. Die in der Zollerklärung deklarierten Angaben können auf ein motiviertes Ersuchen des Anmelders hin mit Genehmigung der  Zollstelle vor der Freigabe der Waren geändert oder ergänzt werden, falls die einzubringenden Änderungen oder Ergänzungen keinen Einfluss auf die Entscheidung hinsichtlich der Freigabe der Waren haben, und nicht zur Notwendigkeit führen, die Angaben zu ändern, welche die Höhe der zu entrichtenden Zollzahlungen sowie die Einhaltung von Verboten und Beschränkungen beeinflussen. 
Änderungen oder Ergänzungen zu Angaben, die in einer bereits registrierten  Zollerklärung deklariert wurden, dürfen keine Erklärung anderer Angaben über die Waren nach sich ziehen, als diejenigen, die in der registrierten Zollerklärung angeben wurden. 
Beliebige Änderungen und Ergänzungen der Zollerklärung sind durch Unterschrift des Anmelders und Stempel des persönlichen Nummernstempels des bevollmächtigten Zollbeamten der registrierenden Zollstelle zu beglaubigen. 
8. Der Anmelder gibt in der Zollerklärung die erforderlichen Angaben an, unter anderem auch durch Ankreuzen der entsprechenden Rahmenfelder (ein angekreuztes  Rahmenfeld bedeutet eine bejahende, ein nicht angekreuztes – eine negative Antwort).
        9. Ein Exemplar des Hauptformulars der Zollerklärung und, falls ausgefüllt, je   Zusatzblatt der Zollerklärung verbleiben in den Akten des Zollamtes. 
 
    Abschnitt 2. Verfahren zum Ausfüllen des Hauptformulars der Zollerklärung 
        10. In zwei Exemplaren wird die Zollerklärung ausgefüllt zum Zwecke der Zollanmeldung für:
         Waren, die auf das Zollgebiet der Zollunion im mitgeführten Gepäck eingeführt werden, falls die die Waren transportierende  natürliche Person beim Überschreiten der Zollgrenze außerdem noch über nicht mitgeführtes (getrennt transportiertes)Gepäck verfügt;
         Waren, die die Zollgrenze der Zollunion in nicht mitgeführtem Gepäck überqueren;

          Waren, bezüglich deren der Anmelder eine Identifizierung durchzuführen wünscht;
Fahrzeuge für persönliche Zwecke, die temporär auf das Zollgebiet der Zollunion eingeführt werden. 
         In sonstigen Fällen wird ein zweites Exemplar der Zollerklärung auf Wunsch des Anmelders erstellt. Der Anmelder ist auf Wunsch berechtigt, die Zollerklärung in drei und mehr Exemplaren zu erstellen. 
Durch die Zentrale Zollbehörde der Mitgliedsstaaten der Zollunion, speziell durch das Staatliche Zollkomitee der Republik Belarus – von belarussischer Seite, durch das Komitee für Zollkontrolle des Finanzministeriums der Republik Kasachstan – von kasachischer Seite, durch das Föderationszollamt – von russischer Seite, können von den Zollbehörden Fälle bestimmt werden, wo bei der Zollanmeldung von Kraftfahrzeugen und motorisierten Fahrzeugen die Zollerklärung in einem Exemplar ausgefüllt wird. 
11. In den Rahmenfeldern «Einreise», «Ausreise» gibt der Anmelder die Richtung der Warenverbringung  an. 
12. In Punkt  1 der Zollerklärung gibt der Anmelder Angaben zu sich an, die Daten zum Ausweisdokument, Angaben über Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von gemeinsam mit dem Anmelder reisenden Personen unter sechzehn Jahren, durch entsprechende Markierung in den Rahmenfeldern  «Ja», «Nein», mit Angabe von deren Anzahl in der Zeile «Anzahl».
13. In Unterpunkt  2.1 des Punktes 2 der Zollerklärung gibt der Anmelder durch entsprechende Markierung in den Rahmenfeldern «Ja», «Nein» das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein bei ihm von Waren an, die im mitgeführten Gepäck transportiert  werden. Bei deren Vorhandensein wird in Zeile «Anzahl der Stücke» des Unterpunktes 2.1 von Punkt 2 der Zollerklärung in Ziffern die Gesamtzahl an Gepäckstücken angegeben.
14. In Unterpunkt  2.2 des Punktes 2 der Zollerklärung gibt der Anmelder durch entsprechende Markierung in den Rahmenfeldern «Ja», «Nein» das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein bei ihm von Waren an, die im nicht mitgeführten Gepäck transportiert werden. Bei deren Vorhandensein wird in Zeile «Anzahl der Stücke » des Unterpunktes 2.2 von Punkt 2 der Zollerklärung in Ziffern die Gesamtzahl an Gepäckstücken angegeben. Am Ankunftsort auf das Zollgebiet der Zollunion rechnen diese Angaben als Benachrichtigung des Zollamtes über Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Waren beim Anmelder, die im nicht mitgeführten Gepäck transportiert werden.  
15. In Unterpunkt 2.3 des Punktes 2 der Zollerklärung gibt der Anmelder durch entsprechende Markierung in den Rahmenfeldern «Ja», «Nein» das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein bei ihm von Waren an, die durch einen Frachtführer zugestellt werden. Bei deren Vorhandensein wird in Zeile «Anzahl der Stücke» des Unterpunktes 2.3 des Punktes 2 der Zollerklärung in Ziffern  die Gesamtanzahl von Gepäckstücken angegeben. 
16. In Unterpunkt 3.1 des Punktes 3 der Zollerklärung gibt der Anmelder durch entsprechende Markierung in den Rahmenfeldern «Ja», «Nein» an: das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein bei ihm von barer Währung der Mitgliedsländer der Zollunion, ausländischer Währung, Reiseschecks, bei Gesamtbeträgen, die umgerechnet 10000 USD nicht überschreiten.
Auf Wunsch des Anmelders werden in diesem Unterpunkt Daten über die Verbringung von barer Währung und Reiseschecks aufgeführt. Im Feld «Bezeichnung» wird entweder die Art der Währung angegeben, oder die Art des Geldinstrumentes  – «Reisescheck». Der Betrag wird angegeben in den Einheiten der Währung (Währung des Nennwertes für Reiseschecks). 
17. In Unterpunkt 3.2 des Punktes 3 der Zollerklärung  unterrichtet der Anmelder durch entsprechende Markierung in den Rahmenfeldern «Ja», «Nein» über die Verbringung von  barer Währung der Mitgliedsländer der Zollunion, ausländischer Währung, Reiseschecks, bei einem Gesamtbetrag über umgerechnet 10000 USD, und/ oder von Wechseln, Schecks (Bankschecks).

Falls als Antwort «Ja » angegeben ist, füllt der Anmelder das Zusatzformular der  Zollerklärung  – die « Anmeldung von Bargeld und/oder Geldinstrumenten» (weiter- «Bargeldanmeldung»aus.  
Im Falle der Verbringung der genannten Waren, werden die Angaben zu solchen Waren in der Bargeldanmeldung aufgeführt.
18. In Unterpunkt 3.3 des Punktes 3 der Zollerklärung gibt der Anmelder durch entsprechende Markierung in den Rahmenfeldern «Ja», «Nein» das Vorhandensein von durch ihn verbrachten  Fahrzeugen für den persönlichen Gebrauch an. Zusätzlich werden in diesem Unterpunkt Angaben über diese Fahrzeuge angegeben, einzeln für jedes Fahrzeug. Hierfür wird für jedes Fahrzeug ein Zusatzblatt ausgefüllt. 

19. In Unterpunkt 3.4 des Punktes 3 der Zollerklärung gibt der Anmelder durch entsprechende Markierung in den Rahmenfeldern «Ja», «Nein» das Vorhandensein bei ihm von Waren an, bezüglich denen die Gesetzgebung der Zollunion Verbote oder Beschränkungen vorsieht.
Beim Vorhandensein derartiger Waren werden in Punkt 4 der Zollerklärung detaillierte Angaben über diese Waren, ebenso Angaben zu den, die Einhaltung der Beschränkungen bestätigenden Dokumenten sowie die, diese Dokumente ausstellende Stelle angegeben. 
20. In Unterpunkt 3.5 des Punktes 3 der Zollerklärung gibt der Anmelder durch entsprechende Markierung in den Rahmenfeldern  «Ja», «Nein»das Vorhandensein bei ihm von unteilbaren Waren mit einem Gewicht von über 35 kg und/oder von Waren mit einem Gesamtgewicht von über 50 kg  und/oder einem Gesamtzollwert von über 1500 EUR an.
Beim Vorhandensein derartiger Waren, werden detaillierte Angaben über diese  in Punkt  4 der Zollerklärung aufgeführt.
21. In Punkt 4 der Zollerklärung gibt der Anmelder folgende Angaben zu den in Unterpunkten 3.4, 3.5 aufgeführten Waren, zu einer Zollanmeldung bedürfender Waren und zu anderen Waren auf Wunsch der natürlichen Person an:
1) Name und Erkennungsmerkmale (Material, aus dem sie hergestellt sind, Farbe, Form, Marke, Identifikationsnummern (falls vorhanden);
2) Daten zu den Dokumenten, welche die Einhaltung von Beschränkungen bestätigen;
3) Gewicht /Anzahl, 
4) Wert der Waren (in Währung des Mitgliedsstaates der Zollunion, Euro oder USD ).
Im Falle einer Erstellung der Zollerklärung bezüglich Waren, die in nicht mitgeführtem Gepäck transportiert werden, falls das Gepäck zur Beförderung durch einen Luftfahrtgesellschaft als mitgeführtes Gepäck angenommen wurde, jedoch im Verlaufe der Beförderung aus von der natürlichen Person unabhängigen Gründen nicht gleichzeitig mit dem Eintreffen der natürlichen Person zum Zustellungsort zugestellt wurde, werden in diesem Feld vom Anmelder neben den Angaben laut Teil Eins dieses Punktes die Daten der Dokumente über die Gepäckabfertigung zur Luftbeförderung und/oder anderer  Dokumente angegeben, die eine Identifikation dieses Gepäcks ermöglichen.  
      22. Beim Ausfüllen der Zusatzblätter der Zollerklärung wird in der oberen rechten Ecke der Vorderseite dieses Blattes vom Anmelder eingetragen: «Blatt № __» und Angaben zum Anmelder der verbrachten Waren angegeben  (Familienname, Vorname, Vatersname, Land des ständigen Aufenthaltes und des Ausweisdokumentes dieser Person (Serie und Nummer des Passes oder eines anderen Ausweises), die in Punkt 1 des Hauptblattes deklariert  wurden. 
Beim Ausfüllen der Zusatzblätter der Zollerklärung wird vom Anmelder in der oberen rechten Ecke der Vorderseite des Hauptblattes der Zollerklärung eingetragen: "Zusatzblätter  ________", die Anzahl der Zusatzblätter wird in Worten angegeben. 
     23. Alle Exemplare der Zollerklärung (Hauptblatt und Zusatzblätter) werden vom Anmelder oder einer bevollmächtigten Person des Zollbeauftragten unterschrieben und darauf das Ausstellungsdatum der Zollerklärung eingetragen.
      Bei der Vorlage der Zollerklärung durch einen Zollbeauftragten werden nach der Unterschrift in der Zollerklärung  angegeben:
      Registriernummer des Zollbeauftragten laut Zollbeauftragten- Register; 
      Dienststellung, Name, Vorname, Vatersname des die Zollhandlungen erledigenden Mitarbeiters des Zollbeauftragten;
      Nummer des Dokumentes , auf dessen Grundlage der Zollbeauftragte im Namen des Anmelders die Zollhandlungen ausführt.
 
  Abschnitt 3. Verfahren zum Ausfüllen der Bargeldanmeldung 
 
         24. Die Bargeldanmeldung wird ausgefüllt beim Verbringen:
- von Bargeld (Banknoten und Münzen, außer Münzen aus Edelmetallen) und Reiseschecks, wenn die Summe umgerechnet über 10000 (zehntausend) USD liegt;
         - anderer Geldinstrumente in Dokumentenform (Wechsel, (Bank-)Schecks, Inhaberwertpapiere, die Verbindlichkeiten des Emittenten (Schuldners) zur Auszahlung von Geldmitteln bestätigen, in welchen die Person nicht angegeben ist, an die eine solche Auszahlung zu erfolgen hat).
         Beim Ausfüllen des Formulars werden die Angaben zu allen verbrachten Bargeldmitteln, Reiseschecks und Geldinstrumenten aufgeführt.
          25. Die Bargeldanmeldung wird in zwei Exemplaren ausgefüllt und vom Anmelder unterschrieben. Zusätzlich trägt der Anmelder das Ausfüllungsdatum des Formulars ein. 
         Ein Exemplar der Bargeldanmeldung verbleibt zusammen mit dem Hauptformular beim Zollamt. Das zweite Exemplar der Bargeldanmeldung  verbleibt mit einem entsprechenden Vermerk des Zollamtes beim  Anmelder.
         26.  In Punkt  1 der Bargeldanmeldung  gibt der Anmelder Daten zu sich an. Die Anschrift des Aufenthaltsortes (Registrierungsortes) im Gebiet der Zollunion sowie die Daten des Dokumentes, welches das Recht zum Aufenthalt auf dem Gebiet der Zollunion bestätigt (falls vorhanden), werden von Personen ausgefüllt, die keine Personen der Zollunion- Mitgliedsstaaten sind. 
         27. In Punkt  2.1 der Bargeldanmeldung gibt der Anmelder die Beträge zu jeder Art der verbrachten Währungen an, unter anderem auch bei Währung der Mitgliedsstaaten der Zollunion, in den jeweiligen Währungseinheiten.
         28. In Punkt  2.2 der Bargeldanmeldung  gibt der Anmelder den Nominalwert bzw. den entsprechenden Währungsbetrag in der Währung des Mitgliedsstaates der Zollunion oder in ausländischer Währung an, zum Erhalt welcher das Geldinstrument berechtigt. Falls ein Nominalwert fehlt und es nicht möglich ist, den Betrag in der Währung des Mitgliedsstaates der Zollunion oder in ausländischer Währung zu bestimmen, zum Erhalt welcher das Geldinstrument berechtigt, wird die Anzahl der ausgeführten Geldinstrumente angegeben.
         29. In Punkt 3 macht der Anmelder einen Vermerk «andere Person» bei der Verbringung von baren Geldmitteln (Geld), die kein Eigentum einer natürlichen Person sind. Falls angegeben wird «andere Person » wird in Punkt  3.1 vom Anmelder angegeben: Name und Sitz (juristische Anschrift) des Unternehmens, der Firma  oder Organisation, welcher die verbrachten Geldmittel und /oder Geldinstrumente gehören.

        30. In Punkten 4 oder 5 der Bargeldanmeldung wird, falls der Anmelder «Sonstiges», angab, die Einkommensquelle oder geplante Verwendung der angemeldeten Bargelder und/oder Geldinstrumente aufgeführt.
        31. In Punkt  6 der Bargeldanmeldung wird vom Anmelder im Feld «Abreiseland» angegeben- der Anfangspunkt der Reiseroute (das Land, aus welchem das angemeldete Bargeld und /oder Geldinstrumente ausgeführt werden oder ausgeführt wurden) und im Feld «Ankunftsland» -das Land, welches Endpunkt der Reise des Anmelders ist. Entsprechend ist das Abreisedatum das Datum der Ausreise aus dem Abreiseland und das Ankunftsdatum - das Ankunftsdatum am Endpunkt der Reiseroute. 
        32. In Punkt  6.1. der Bargeldanmeldung wird vom Anmelder die Art des Verkehrsmittels angeben, mit dem er auf dem Gebiet der Zollunion eintraf oder das Gebiet der Zollunion verlässt.
